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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von flächigen Elementen, insbesondere
Bodenelementen

(57) Zur Herstellung von durch seitliche Verbin-
dungsmittel (12a, 12b) miteinander verbindbaren flächi-
gen Elementen (10) werden zunächst in einem im We-
sentlichen massiven flächigen Basismaterial (2), vor-
zugsweise längliche, Aussparungen (4) vorgesehen. In
die Aussparungen (4) wird aushärtbare Masse (6) in

fließfähigem Zustand eingefüllt, die dann dort im We-
sentlichen aushärtet. Anschließend wird das Basisma-
terial (2) entlang den mit der gehärteten Masse (6) ge-
füllten Aussparungen (4) zerschnitten, um dadurch die
gehärtete Masse (6a, 6b) als seitliches Verbindungsmit-
tel (12a, 12b) freizulegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von durch seitliche Verbindungsmittel miteinander
verbindbaren flächigen Elementen, insbesondere Bo-
denelementen, die Verwendung einer pastösen Masse
zur Bildung eines seitlichen Verbindungsmittels, eine
Vorrichtung zur Durchführung des vorgenannten Ver-
fahrens sowie ein flächiges Element, insbesondere Bo-
denelement.
[0002] Derartige flächige Elemente werden beispiels-
weise zur Herstellung von Parkett- und Laminatfussbö-
den verwendet, die sowohl in gewerblichen als auch in
privaten Räumen weit verbreitet sind. Parkett- oder La-
minatfussböden bestehen aus mehreren Einzelelemen-
ten, die entlang ihrer Seiten aneinandergesetzt und mit-
einander verbunden sind. Als seitliche Verbindungsmit-
tel wird gewöhnlich eine entlang der Seiten ausgebilde-
te Nut/Feder-Profilierung verwendet, die die einzelnen
Bodenelemente zusammenhält. Auch ist eine Verkle-
bung entlang der Seiten üblich. Als weitere Möglichkeit
ist bekannt, die einzelnen Bodenelemente durch Klam-
mern zusammenzuhalten, die gewöhnlich an ihrer Un-
terseite angeordnet sind.
[0003] Für viele Anwendungen wie insbesondere die
Herstellung von Parkett- und Laminatfussböden besteht
das Erfordernis einer Hydrophobierung, um das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit zu verhindern, und/oder einer Ge-
räuschminderung bzw. -dämpfung, insbesondere wenn
die einzelnen Elemente noch eine Restbeweglichkeit
aufweisen und durch eine äußere Krafteinwirkung be-
aufschlagt werden. Bisher konnte diesen Erfordernis-
sen - wie insbesondere bei der Parkett- und Laminat-
fussbodenherstellung - erst nach Herstellung der flächi-
gen Elemente oder gar nach Verlegen und Verbinden
der flächigen Elemente durch nachträgliche Bearbei-
tung Rechnung getragen werden; eine solche Nachbe-
arbeitung ist jedoch aufwendig und somit teuer.
[0004] Deshalb schlägt die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung von durch seitliche Verbindungsmittel
miteinander verbindbaren flächigen Elementen, insbe-
sondere Bodenelementen, vor, welches die Schritte auf-
weist,

a) in einem im Wesentlichen massiven flächigen
Basismaterial, vorzugsweise längliche, Aussparun-
gen vorzusehen,
b) in die Aussparungen aushärtbare Masse in
fließfähigem Zustand einzufüllen und dann dort im
Wesentlichen aushärten zu lassen, und
c) das Basismaterial entlang den mit der gehärteten
Masse gefüllten Aussparungen zu zerschneiden
und dadurch die gehärtete Masse als seitliches Ver-
bindungsmittel freizulegen.

[0005] Demnach verlangt das erfindungsgemäße
Verfahren die Verwendung einer pastösen Masse, die
von einem fließfähigen Zustand in einen ausgehärteten

Zustand überführbar ist und zur Bildung der seitlichen
Verbindungsmittel im fließfähigen Zustand in die Aus-
sparungen gegossen wird. Nach Aushärtung der Masse
in den Aussparungen wird die Anordnung aus Basisma-
terial und gehärteter Masse entlang den Aussparungen
zerschnitten, und zwar gewöhnlich etwa entlang der Mit-
tellinie der Aussparungen, um dadurch die gehärtete
Masse als so gebildetes seitliches Verbindungsmittel
freizulegen.
[0006] Die Erfindung erlaubt, bereits während der
Herstellung der flächigen Elemente die seitlichen Ver-
bindungsmittel so auszubilden, dass diese bestimmte
Anforderungen erfüllen, in denen sie sich vom Basisma-
terial unterscheiden. So ist insbesondere denkbar, eine
aushärtbare Masse mit hydrophoben und/oder ge-
räuschmindernden Eigenschaften und/oder mit einer
größeren Härte im ausgehärteten Zustand als die des
Basismaterials zur Bildung eines verstärkten Seitenran-
des und/oder mit einer bestimmten Einfärbung zu ver-
wenden. Schließlich eignet sich das erfindungsgemäße
Verfahren für eine zuverlässige Großserienfertigung.
[0007] An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die Be-
griffe "Seite" und "seitlich" auf den umlaufenden Seiten-
rand eines fertigen flächigen Elementes oder zumindest
einen Abschnitt eines solchen Seitenrandes beziehen.
[0008] Vorzugsweise können im Schritt a) die Aus-
sparungen zur Aufnahme der aushärtbaren Masse als
Nuten in das Basismaterial eingearbeitet werden.
[0009] Ferner ist es denkbar, im Schritt a) die Ausspa-
rungen im Basismaterial im Wesentlichen über dessen
gesamte Dicke bzw. Tiefe auszubilden, wobei es von
Vorteil ist, dass die Aussparungen an ihrer Unterseite
von einer Unterlage begrenzt werden, die nach Aushär-
tung der Masse entfernt wird.
[0010] Gewöhnlich weist das Basismaterial Holz auf.
Unter "Holz" sind alle Arten von Holzwerkstoffen und so-
mit beispielsweise auch Holzfaserwerkstoffe zu verste-
hen.
[0011] Eine weitere bevorzugte Ausführung der Erfin-
dung zeichnet sich aus durch einen den Schritt c) fol-
genden Schritt

d) dem aus der freiliegenden gehärteten Masse ge-
bildeten seitlichen Verbindungsmittel, vorzugswei-
se durch spanabhebende Bearbeitung, eine für ei-
nen Eingriff mit einem seitlichen Verbindungsmittel
eines anderen flächigen Elementes geeignete
Form zugeben.

[0012] Zweckmäßigerweise erhält das seitliche Ver-
bindungsmittel des einen flächigen Elementes eine zur
Form des seitlichen Verbindungsmittels des anderen
flächigen Elementes komplementäre Form. Dabei sollte
eine gewöhnliche Nut/feder-Profilierung gewählt wer-
den, indem in das seitliche Verbindungsmittel des einen
flächigen Elementes eine Nut eingearbeitet und aus
dem seitlichen Verbindungsmittel des anderen flächi-
gen Elementes eine komplementäre Feder herausgear-
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beitet wird.
[0013] Wenn eine Applikation für eine Hydrophobie-
rung, Geräuschminderung und/oder Rastkantenver-
stärkung und/oder ein bestimmter optischer Eindruck
gefordert wird, ist eine Masse mit hydrophoben und/
oder geräuschmindernden Eigenschaften und/oder gu-
ten Härteeigenschaften im ausgehärteten Zustand und/
oder bestimmten Einfärbungen entsprechend zu ver-
wenden.
[0014] Üblicherweise sollte die aushärtbare Masse
Kunststoffmaterial aufweisen. Vorteilhaft ist, wenn die
aushärtbare Masse durch Erwärmung schmelzfähig
wird.
[0015] Zweckmäßigerweise sollte als aushärtbare
Masse ein Thermoplast verwendet werden, das beide
zuvor genannten Eigenschaften in sich vereint.
[0016] Eine besonders einfache Möglichkeit, minde-
stens zwei flächige Elemente miteinander zu verbinden,
bietet ein weiterer Schritt,

e) mindestens ein von der gehärteten Masse gebil-
detes seitliches Verbindungsmittel an mindestens
einem flächigen Element kurzzeitig zu erwärmen
und dadurch mit der Seite des anderen flächigen
Elementes zu verschmelzeh.

[0017] Eine Weiterbildung dieser Ausführung zeich-
net sich dadurch aus, dass im Schritt e) die sich gegen-
überliegenden von der gehärteten Masse gebildeten
seitlichen Verbindungsmittel an den beiden zu verbin-
denden flächigen Elementen kurzzeitig erwärmt und da-
durch miteinander verschmolzen werden.
[0018] Eine weitere gegenwärtig besonders bevor-
zugte Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zeichnet sich dadurch aus, dass vor dem Schritt c) auf
die Oberseite des Basismaterials eine Deckfolie aufge-
bracht wird, die die mit der gehärteten Masse gefüllten
Aussparungen überdeckt und im Schritt d) zusammen
mit dem Basismaterial zerschnitten wird. Diese Ausfüh-
rung eignet sich insbesondere für die Applikation von
Dekorfolien bei der Herstellung von Bodenelementen.
[0019] Schließlich kann in oder nach dem Schritt d)
die gehärtete Masse an ihrem oberen Rand angefast
werden, wodurch nach Verbindung der flächigen Ele-
mente kleine Fugen entstehen.
[0020] Schließlich schlägt die Erfindung noch die Ver-
wendung einer pastösen Masse gemäß Anspruch 16,
eine Vorrichtung zur Durchführung des zuvor beschrie-
benen Verfahrens gemäß Anspruch 18 sowie ein flächi-
ges Element, insbesondere Bodenelement, gemäß An-
spruch 23 vor.
[0021] Weitere bevorzugte Ausführungen der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0022] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert.
[0023] Es zeigen:

Figuren 1 bis 4 verschiedene Fertigungszustände
während der Herstellung eines Bo-
denelementes gemäß einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Er-
findung im Querschnitt,

Figur 5 ein fertig hergestelltes Bodenele-
ment gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der Erfindung
im Querschnitt und

Figur 6 in vergrößerter ausschnittsweiser
Querschnittsansicht die Verbindung
zwischen zwei benachbarten Boden-
elementen.

[0024] Nachfolgend wird die Herstellung eines Bo-
denelementes beschrieben, das vorzugsweise für die
Bildung von Parkett- oder Laminatfussböden verwendet
wird. Selbstverständlich kann das nachfolgend be-
schriebene Verfahren aber auch für die Herstellung von
anderen flächigen Elementen für andere Anwendungs-
zwecke verwendet werden.
[0025] Für das herzustellende Bodenelement wird im
beschriebenen Ausführungsbeispiel plattenförmiges
Basismaterial 2 verwendet, wie Figur 1 zeigt. Dieses Ba-
sismaterial, das auch als Trägermaterial bezeichnet
wird, besteht gewöhnlich aus Holz und insbesondere
aus Holzfaserwerkstoffen. Wie Figur 1 ferner erkennen
lässt, werden von der Oberseite 2a des Basismaterials
2 her in den Bereichen der späteren Zuschnittsägung
längliche Nuten 4 eingearbeitet.
[0026] Diese Nuten 4 werden in einem weiteren
Schritt, dessen Ergebnis in Figur 2 dargestellt ist, mit
pastöser Masse 6 gefüllt, die durch Erwärmung in einen
fließfähigen Zustand und durch Abkühlung in einen ge-
härteten Zustand überführbar ist. Ferner sollte die pa-
stöse Masse in ihrem ausgehärteten Zustand hydropho-
be und/oder geräuschmindernde Eigenschaften und/
oder gute Härteeigenschaften im ausgehärteten Zu-
stand und/oder bestimmte Einfärbungen aufweisen,
wenn eine Hydrophobierung, Geräuschminderung,
Rastkantenverstärkung und/oder ein besonderer opti-
scher Eindruck gefordert wird.
[0027] Durch Aushärtung der Masse 6 werden in den
Nuten 4 aus dieser Masse bestehende massive leisten-
förmige Verstärkungselemente gebildet, die in das um-
gebende Basismaterial 2 eingebunden sind.
[0028] Nach Aushärtung der pastösen Masse 6 in den
Nuten 4 wird auf die Oberseite 2a des Basismaterials 2
sowie die Oberseite der ausgehärteten Masse 6 in den
Nuten 4 eine Deckfolie 8 aufgetragen, wie Figur 3 zeigt.
Die Deckfolie 8 wird vorzugsweise aufgeklebt bzw. auf-
laminiert. Bei der Deckfolie 8 kann es sich insbesondere
um eine Dekorfolie handeln, wenn wie im beschriebe-
nen Ausführungsbeispiel Bodenelemente für Parkett-
oder Laminatfussböden hergestellt werden sollen.
[0029] Anschließend findet eine Zuschnittsägung
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statt, und zwar im Bereich der Mittellinie der Nuten 4.
Figur 4, in der die Situation nach der Zuschnittsägung
gezeigt ist, lässt erkennen, dass im Bereich der Nuten
das Basismaterial 2 und die gehärtete Masse sowie die
Deckfolie 8 durchtrennt sind, um einzelne plattenförmi-
ge Bodenelemente 10 zu bilden. Dadurch, dass durch
die Zuschnittsägung die gehärtete Masse 6 in den Nu-
ten 4 geteilt wird, ist sie nun an den Seitenrändern der
so gebildeten Bodenelemente 10 mit ihren Abschnitten
6a bzw. 6b freigelegt, die jeweils eine leistenförmige
Verstärkung bilden, wie Figur 4 ebenfalls erkennen
lässt.
[0030] Anschließend werden die Seitenränder der
Bodenelemente 10 gefräst, um den freiliegenden Ab-
schnitten 6a, 6b der gehärteten Masse eine Nut/Feder-
Profilierung zu geben, wie Figur 5 zeigt. Auf diese Weise
entstehen komplementäre Verbindungsmittel 12a, 12b
an den gegenüberliegenden Seiten der Bodenelemente
10.
[0031] Durch die Ausbildung der komplementär ge-
formten Verbindungsmittel 12a und 12b ist es nun mög-
lich, dass bei Verlegung eines Parkett- oder Laminat-
fussbodens das eine seitliche Verbindungsmittel 12a
des einen Bodenelementes in das komplementäre seit-
liche Verbindungsmittel 12b eines benachbarten Bo-
denelementes 10 eingreift, um beide Bodenelemente
10 verrastend miteinander zu verbinden. Diese Verbin-
dung ist in Figur 6 dargestellt.
[0032] Zusätzlich ist es auch noch möglich, die in der
zuvor beschriebenen Weise verbundenen seitlichen
Verbindungsmittel 12a und 12b zu erwärmen, wodurch
die die seitlichen Verbindungsmittel 12a, 12b bildende
Masse 6a und 6b miteinander verschmolzen wird. Auf
diese Weise entsteht eine durchgängige, einheitliche
und somit auch hydrophobe Verbindung zweier benach-
barter Bodenelemente 10.
[0033] Schließlich sei noch angemerkt, dass die seit-
lichen Verbindungsmittel 12a, 12b während oder nach
dem zuvor anhand von Figur 5 beschriebenen Fräsvor-
gang an ihrer oberen Kante benachbart zur Oberseite
2a des Basismaterials 2 bzw. zur Deckfolie 8 angefast
werden, wodurch im verbundenen Zustand jeweils zwi-
schen zwei benachbarten Bodenelementen 10 eine
kleine Fuge 14 entsteht, wie Figur 6 erkennen lässt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von durch seitliche Ver-
bindungsmittel (12a, 12b) miteinander verbindba-
ren flächigen Elementen (10), insbesondere Bo-
denelementen,
gekennzeichnet durch die Schritte,

a) in einem im Wesentlichen massiven flächi-
gen Basismaterial (2), vorzugsweise längliche,
Aussparungen (4) vorzusehen,
b) in die Aussparungen (4) aushärtbare Masse

(6) in fließfähigem Zustand einzufüllen und
dann dort im Wesentlichen aushärten zu las-
sen, und
c) das Basismaterial (2) entlang den mit der ge-
härteten Masse (6) gefüllten Aussparungen (4)
zu zerschneiden und dadurch die gehärtete
Masse (6a, 6b) als seitliches Verbindungsmittel
(12a, 12b) freizulegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt a) die
Aussparungen (4) als Nuten in das Basismaterial
(2) eingearbeitet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt a) die
Aussparungen (4) im Basismaterial (2) im Wesent-
lichen über dessen gesamte Dicke bzw. Tiefe aus-
gebildet werden.

4. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Basismaterial
(2) Holz aufweist.

5. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen dem Schritt c) fol-
genden Schritt,

d) dem aus der freiliegenden gehärteten Masse
(6a) gebildeten seitlichen Verbindungsmittel
(12a), vorzugsweise durch spanabhebende
Bearbeitung, eine für einen Eingriff mit einem
seitlichen Verbindungsmittel (12b) eines ande-
ren flächigen Elementes (10) geeignete Form
zu geben.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das seitliche Ver-
bindungsmittel (12a) des einen flächigen Elemen-
tes (10) eine zur Form des seitlichen Verbindungs-
mittels (12b) des anderen flächigen Elementes
komplementäre Form erhält.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass in das seitliche
Verbindungsmittel (12a) des einen flächigen Ele-
mentes (10) eine Nut eingearbeitet und aus dem
seitlichen Verbindungsmittel (12b) des anderen flä-
chigen Elementes (10) eine komplementäre Feder
herausgearbeitet wird.

8. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die aushärtbare
Masse (6) hydrophobe und/oder geräuschmindern-
de Eigenschaften und/oder gute Härteeigenschaf-
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ten und/oder bestimmte Einfärbungen aufweist.

9. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die aushärtbare
Masse (6) Kunststoffmaterial aufweist.

10. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die aushärtbare
Masse (6) durch Erwärmung schmelzfähig wird.

11. Verfahren nach den Ansprüchen 9 und 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die aushärtbare
Masse (6) ein Thermoplast ist.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
gekennzeichnet durch einen weiteren Schritt,

e) zum Verbinden von mindestens zwei flächi-
gen Elementen (10) mindestens ein von der ge-
härteten Masse (6a, 6b) gebildetes seitliches
Verbindungsmittel (12a, 12) an mindestens ei-
nem flächigen Element (10) kurzzeitig zu er-
wärmen und dadurch mit der Seite des ande-
ren flächigen Elementes (10) zu verschmelzen.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt e) die
sich gegenüberliegenden von der gehärteten Mas-
se (6a, 6b) gebildeten seitlichen Verbindungsmittel
(12a, 12b) an den beiden zu verbindenden flächi-
gen Elementen (10) kurzzeitig erwärmt und da-
durch miteinander verschmolzen werden.

14. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Schritt c)
auf die Oberseite (2a) des Basismaterials (2) eine
Deckfolie (8) aufgebracht wird, die die mit der ge-
härteten Masse (6) gefüllten Aussparungen (4)
überdeckt und im Schritt d) zusammen mit dem Ba-
sismaterial (2) zerschnitten wird.

15. Verfahren nach mindestens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in oder nach dem
Schritt d) die gehärtete Masse (6a, 6b) an ihrem
oberen Rand angefast wird.

16. Verwendung einer Masse, die wahlweise in einen
fließfähigen Zustand und einen gehärteten Zustand
überführbar ist, zur Bildung von seitlichen Verbin-
dungsmitteln (12a, 12b) an flächigen Elementen
(10), insbesondere Bodenelementen.

17. Verwendung der Masse nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Masse (6) hy-

drophobe und/oder geräuschmindernde Eigen-
schaften und/oder gute Härteeigenschaften und/
oder bestimmte Einfärbungen aufweist.

18. Vorrichtung durch Durchführung eines Verfahrens
nach mindestens einem der vorangegangenen An-
sprüche,
gekennzeichnet durch

- erste Mittel zur Ausbildung von, vorzugsweise
länglichen, Aussparungen (4) in einem im We-
sentlichen massiven flächigen Basismaterial
(2),

- zweite Mittel zum Einfüllen von aushärtbarer
Masse (6) im fließfähigen Zustand in die Aus-
sparungen (4) und

- dritte Mittel zum Zerschneiden des Basismate-
rials (2) entlang den mit der dann gehärteten
Masse (6) gefüllten Aussparungen (4), um da-
durch die gehärtete Masse (6a, 6b) als seitli-
ches Verbindungsmittel (12a, 12b) freizulegen.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
gekennzeichnet durch

- vierte Mittel zur, vorzugsweise spanabheben-
den, Bearbeitung des aus der freiliegenden ge-
härteten Masse (6a) gebildeten seitlichen Ver-
bindungsmittels (12a), um ihm eine für einen
Eingriff mit einem seitlichen Verbindungsmittel
(12b) eines anderen flächigen Elementes (10)
geeignete Form zu verleihen.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, zur Durch-
führung eines Verfahrens nach Anspruch 12 oder
13,
gekennzeichnet durch

- fünfte Mittel zur kurzzeitigen Erwärmung min-
destens eines von der gehärteten Masse (6a,
6b) gebildeten seitlichen Verbindungsmittels
(12a, 12b) an mindestens einem flächigen Ele-
ment (10), um dieses zum Verbinden von min-
destens zwei flächigen Elementen (10) mit der
Seite des anderen flächigen Elementes (10) zu
verschmelzen.

21. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
18 bis 20, zur Durchführung eines Verfahrens nach
Anspruch 14,
gekennzeichnet durch

- sechste Mittel zur Aufbringung einer Deckfolie
(8) auf die Oberseite (2a) des Basismaterials
(2).

22. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
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18 bis 21,
gekennzeichnet durch

- siebente Mittel zum Anfasen der gehärteten
Masse (6a, 6b) an ihrem oberen Rand.

23. Flächiges Element, insbesondere Bodenelement,
mit einem im Wesentlichen massiven flächigen Ba-
sismaterial (2) und mit mindestens einem an min-
destens einer seiner Seiten vorgesehenen Verbin-
dungsmittel (12a, 12b),
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
mittel (12a, 12b) von einer gehärteten Masse (6a,
6b) gebildet ist, die zwischen einem fließfähigen
und einem gehärteten Zustand überführbar ist.
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